
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1956/1/18 3Ob16/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.01.1956

Norm

GBG §94 Abs1 Z2 C

StV Art22

Rechtssatz

Das Grundbuchsgericht darf die Durchführung einer vom Exekutionsgericht bewilligten Zwangsversteigerung und

zwangsweise Pfandrechtsbegründung nicht deshalb ablehnen, weil sich aus der Anmerkung der Bestellung eines

ö8entlichen Verwalters wegen der deutschen Staatsbürgerschaft der Anteilsbesitzer einer GmbH ergibt, daß es sich

um deutsches Eigentum handelt.
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